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§ 90er Jahre: Fachverbände fordern spezialisierte Versorgung

§ 2000er: 

§ Einrichtung entsprechender Zentren in Skandinavien, USA, UK, 
Niederlande

§ Beschluss des Deutschen Ärztetages

§ 2013. Aufnahme des des Gedankens in aktuellen Koalitionsvertrag

§ 2015. § 119c SGB V

Zielgruppe

§ Menschen mit mehrfacher und geistiger Behinderung

§ Syndromale Erkrankungen

§ Schwere spastische Syndrome, frühkindliche Hirnschädigung

§ Genetisch bedingte / hereditäre  Erkrankungen mit ZNS Beteiligung

Historie & Zielgruppe



Ziele / Einweiser / Abgrenzung

§ Komplexe Abklärung bei Kommunikationsstörung und geistiger Behinderung

§ Diffentialdiagnose von „Verschlechterungen“

§ Erstellen von Behandlungsplänen unter Nutzung vorhandener Srtukturen

§ Einbindung der Eingliederungshilfe (SGB XII) und Selbsthilfe

§ „Hilfe zur Selbsthilfe“, Förderung der Autonomie

Einweiser:
• Ärzte, die Einrichtungen der Behindertenhilfe betreuen
• Fachärzte für Pädiatrie, Neurologen, Psychiater, Nervenärzte, 

Orthopäden/Unfallchirurgen, Gynäkologen, Internisten, Pneumologen
Sollte Langzeitbehandlung werden:

§ Nein. Aufgabe des MZEB ist es komplexe Behandlungskonzepte zu erstellen 
und bei deren Umsetzung in einem überregionalen Netzwerk zu helfen.. 

§ Ausnahmen (z. B. schwer behandelbare Epilepsie, Beatmung...) bestehen 



Profil der im MZEB tätigen Fachärzte

§ Neurologe

§ Neuroorthopäde 

§ Psychiater 

§ Internist / Pneumologe

§ Konsiliarisch eingebunden: 

§ Gynäkologe 

§ Kardiologe 

§ HNO-Arzt, Dermatologe, Nephrologe

§ Zahnarzt / Kieferorthopädie



Der Verein im Überblick

_gegründet 14.12.2015

_Basis war die Rahmenkonzeption und der Wille von 101 
Teilnehmern hier einen Zusammenschluss für den Aufbau, 
Betrieb von MZEBs zu begleiten und zu fördern

_Prof. Seidel war hier treibende Kraft und aus der Sitzung 
wurde dann der BAG MZEB e.V.

_alleinig Institutionen können  Mitglied sein

Vorstand:

Hr. Dr. Schmidt-Ohlemann (Bad Kreuznach)
Hr. Prof. Dr. Martin (Kehl-Kork)
Hr. PD Dr. Winterholler (Rummelsburg)
Fr. Dr. Bredel-Geisler (Mainz)
Hr. Thomas Wüstner (Halle(Saale))



Unsere Mitglieder

_76 Mitglieder aus allen Bundesländern, Stand heute

(Vgl. das BMG hatte von 76 Anträgen im Mai 2017 gesprochen)

_Träger sind zu meist Krankenhäuser und hier aus allen 
Trägerformen (freigemeinnützlich, öffentlich, privat)

_ein bestehendes SPZ ist und war nicht die Voraussetzung 



erste Schritte 

_Eckpunkte(papier)-Gespräch mit den Spitzenverbänden 
AOK, Dachverband BKK, VDEK, MDS, MDK

_diverse Anfragen von Bundestagsparteien zu Umsetzung des 
119c 

_ Gespräch mit dem Bundesgesundheitsministerium 
(03.05.2017)



Was wir wissen

_Zulassungen, die, die wir kennen

Hamburg, Hanover,  Uelzen, Trier, München, Mainz, Bad 
Kreuznach, Neuwied, Suhl, Halle (Saale),

_Anträge laufen in jedem Bundesland und da mehrfach

_Entgeltverhandlungen: Mainz, Uelzen, München ...

...es bleibt sehr unübersichtlich und wir sind mit den KK dran 
dies in einen gemeinsamen Überblick zu bekommen

(nächstes Treffen 23.Nov. 2017)



Anträge

Insgesamt positiv 
beschieden

negativ beschieden laufend

Wider- sprüche d. 
Kranken- kassen bei 

positivem
Bescheid

Baden-Württemberg 10 2 2 6 0

Bayerns 9 1 0 8 0
Berlin 3 0 0 3 0

Brandenburg
8 0 0 5 0

Bremen 0 0 0 0 0
Hamburg 0 0 0 0 0
Hessen 4 0 0 4 0

Mecklenburg-
Vorpommern 2 0 0 2 0

Niedersachsen
8 5 0 3 3

Nordrhein 12 0 0 12 0

Rheinland-Pfalz
5 5 0 0 0

Saarland 0 0 0 0 0
Sachsen 3 0 2 1 0

Sachsen-Anhalt

1 0 0 1 0

Schleswig-Holstein
0 0 0 0 0

Thüringen 2 1 1 0 0

Westfalen-Lippe
9 1 1 6 0

Gesamt 76 15 6 51 3

Stand	Okt	2016
Quelle	BMG



- Verhandlungen ziehen sich in einigen Regionen bereits weit 
über ein Jahr

hin (Berlin, Rummelsberg)

- Zulassungsumfang häufig strittig

- Definition Behinderung und „nötiger“ GdB strittig

- Nachweis von Kooperationspartner schwierig (Exklusivität 
vs freie Arztwahl vs Compliance )

- Vergütungshöhe und Pauschalen sehr unterschiedlich

- Ermächtigungsumfang nicht einheitlich geregelt

- Fallbegrenzung weit verbreitet.

Was wir erleben



Was wir als nächstes planen

_Eckpunkte mit den Spitzenverbänden festlegen
(Orientierung für Verhandlung, Vertrag, Definitionen)

_Übersicht der Vergütungen und Vergütungsbestandteile

_Definition von Versorgungsqualität und Überblick der 
verschiedenen Versorgungskonzepte

_Vereins-Website mit Ablagefunktion / Blog

_nationaler Kongress (02.März 2018)
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Viele Dank!


